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solche ehedem zu visirenden Dokumente aus¬
genommen werden , jedesmal bemerkt wer¬
den soll.

32 ) R egierun g s - Commissi on s - Be-
kanntmachung vom s . Februar
xul >I. 10 . ej . 1314.

Mqrme -'ne Re- Nachdem durch die unter dem 9 . Decem-
^ " ber v . Z . und dem io . Januar d. I . bekannt

de-. Adlaufvon . ^ ^ .
Feisten «I! gemachten Anordnungen der unterbrochene
Rechtssachen, ^auf der Rechtspflege wieder hergestellt ist,

so wird zu Entfernung aller Nachtheile , wel¬
che durch den unbenutzten bans der Fristen
im gerichtlichen Verfahren , während jener
Stockung und der nachgebliebenen Ungewiß¬
heit über den Zeitpunkt , da dieselben wieder
zu laufen anfangen , entstehen könnten , hier¬
durch verordnet : daß bei Berechnung dev
Fristen , sowohl in allen Appellations - und
Cassations - Fällen , als in denjenigen vor
den Friedensgerichten und vor dem Tribunal
anhängigen , oder in den Erecntions - Ver¬
fahren befindlichen Sachen , welche durch
den Zustizstillsrand unterbrochen find , der
Zeitraum vom iz . Oktober v . Z . inol . bis
Zum 15 . Februar d. Z . incl . nicht mit be¬
rechnet , mit dieser Ausnahme aber die ge¬
setzlichen Vorschriften über die Fristen und
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